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Vergütungsgrundsätze und praktiken 
 
Stand: Mai 2024 
 
Die ARIAD Asset Management GmbH wird als kleines Wertpapierinstitut nach WpIG eingestuft. Damit unterliegt sich nicht der im 
Januar 2024 in Kraft getretenen WpIVergV. 
 
Daher orientieren wir uns an den Vorgaben des Art. 27 der DelVO (EU) 2017/565. 
 
Die Vergütung der risikonehmenden Personen der ARIAD Asset Management GmbH setzt sich aus einem Festgehalt und 
einem variablen Bestandteil, der abhängig vom Gesamterfolg der ARIAD Asset Management GmbH ist, zusammen. 
 
Im Einzelnen: 
 
Zur Vermeidung einer Abhängigkeit der Geschäftsleiter von der variablen Vergütung hat die ARIAD Asset Management GmbH 
eine Obergrenze für das Verhältnis zwischen fixer und variabler Vergütung festgelegt: In der ARIAD Asset Management 
GmbH darf die variable Vergütung maximal 100% des Festgehalts erreichen.  
 
Jede vom Institut garantierte variable Vergütung für Mitarbeiter oder Geschäftsleiter ist nach dem beschlossenen 
Vergütungssystem ausgeschlossen. 
 
Der Gesamtbetrag der variablen Vergütung von Geschäftsführern darf nicht die Fähigkeit des Instituts einschränken, eine 
angemessene Eigenmittelausstattung dauerhaft aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Die Gesellschaft trägt der 
Abhängigkeit der Zahlung variabler Vergütung von der Eigenkapitalausstattung der ARIAD Asset Management GmbH in den 
Anstellungsverträgen der Geschäftsführern Rechnung. 
 
Die Gesamtheit der gezahlten Vergütungen können der Pflichtveröffentlichung im Bundesanzeiger 
(www.bundesanzeiger.de) entnommen werden. 
 
Die Vergütungen der ARIAD Asset Management GmbH stehen auch einer angemessenen Eigenkapitalausstattung 
und deren dauerhafter Aufrechterhaltung nicht entgegen. 
 
 

 



 
Sitzungsprotokoll 

 
der Geschäftsführung 

 
 
Betreff:   WertpapierInsitituts-Vergütungsverordnung (WpIVergV) 
 
Ort:   Geschäftsräume ARIAD Asset Management GmbH 
 
Datum:   5.Mai 2024 
 
Teilnehmer:  Carsten Lund (CL), Klaus Walczak (KW) 
 
 
 
WpIVergV 
 
Die WpIVergV ist am 12.01.2024 in Kraft getreten. Allerdings besteht mit § 19 
WpIVergV eine Übergangsregelung für einen erheblichen Teil der Vergütungs
anforderungen, wonach diese erst erstmals mit Beginn des auf das Inkrafttreten dieser 
Verordnung folgenden Geschäftsjahres und somit ab 2025 anzuwenden sind. 
 
Von der WpIVergV betroffenen sind ausschließlich mittlere Wertpapierinstitute.  
 
Für kleine Wertpapierinstitute wie es die ARIAD ist,  findet die WpIVergV keine 
Anwendung. Gemäß § 38 Abs. 1 WpIG müssen diese kleinen Insitute die Anforderungen 
an Vergütungssysteme aus § 46 WpIG, bei denen auf eine nationale Verordnung 
verwiesen wird, nicht anwenden. 
 
Kleine Wertpapierinstitute im Sinne von § 2 Abs. 16 WpIG haben bei der Ausgestaltung 
ihrer Vergütungssysteme weiterhin nur die direkt anwendbaren (allgemein gehaltenen) 
Vorgaben von Art. 27 der DelVO (EU) 2017/565 zu beachten.  
 
Wir werden daraufhin unsere Unterlagen hierzu anpassen.  
 
Eine Veröffentlichung auf der InternetSeite ist u.E. nicht mehr erforderlich.  
 
 
 
 
_______________    ________________ 
Klaus Walczak    Carsten  Lund 
 
 
Hamburg, den 5. Mai 2024 
 
 
 
 
   




















